Rahmenvereinbarung

liber die Férderung von Angeboten zur Unterstiitzung im Alltag, eh-
renamtlichen Strukturen und der Selbsthilfe sowie von Modellvor-
haben zur Erprobung neuer Versorgungskonzepte und Versor-
gungsstrukturen nach § 45¢c Abs. 7 SGB Xl i. V. m. § 45d SGB Xl im
Sinne der §§ 45a ff. SGB Xl im Land Hessen

zwischen

den Landesverbanden der Pflegekassen in Hessen, vertreten durch

die AOK — Die Gesundheitskasse in Hessen,

den Verband der Ersatzkassen e. V., Landesvertretung Hessen,
den BKK Landesverband Siid, Regionaldirektion Hessen,

die IKK classic, Landesdirektion Hessen,

die Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) als
Landwirtschaftliche Krankenkasse,

die KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Frankfurt

sowie dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V., Kéln

und

den Kommunalen Spitzenverbanden,
dem Hessischen Stadtetag,

dem Hessischen Landkreistag,

sowie

dem Land Hessen, vertreten durch
das Hessische Ministerium fiir Soziales und Integration.



(1)

(2)

(1)

(2)

2

§1

Ziel und Grundlagen der Vereinbarung

Die Landesverbande der Pflegekassen, der Verband der privaten Krankenversicherung
e. V., die Kommunalen Spitzenverbande und das Land Hessen schliefen diese Rahmen-
vereinbarung, um das Verfahren der Férderung aus Mitteln der sozialen und privaten Pfle-
geversicherung nach den §§ 45¢ Abs. 1 bis 8, 45d SGB Xl transparent und verbindlich zu
regeln.

Grundlage fur diese Rahmenvereinbarung sind das Elfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI),
die Hessische Verordnung lber die Anerkennung von Angeboten zur Unterstiitzung im
Alltag nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Pflegeunterstiitzungsverordnung — PfluV)
und die Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes und des Verbandes der privaten Kran-
kenversicherung e. V. zur Férderung von Angeboten zur Unterstiitzung im Alltag, ehren-
amtlichen Strukturen und der Selbsthilfe sowie von Modellvorhaben zur Erprobung neuer
Versorgungskonzepte und Versorgungsstrukturen nach § 45c Abs. 7 SGB Xl i. V. m. § 45d
SGB Xl und zur Férderung regionaler Netzwerke nach § 45¢c Abs. 9 SGB Xl in der jeweils
glltigen Fassung.

§2
Aufteilung der Mittel

Die auf das Land Hessen entfallende Summe nach § 45¢c Abs. 1 SGB Xl wird rechnerisch
und fiktiv entsprechend der Anteile der Menschen im Alter von 65 Jahren und alter auf
die kreisfreien Stadte und Landkreise verteilt unter Abzug der Mittel fiir folgende Férde-
rungen durch das Land

= die Férderung nach § 4 dieser Rahmenvereinbarung und
= die Modellverhaben nach § 5 dieser Rahmenvereinbarung.

MafRgeblich ist die dem Hessischen Statistischen Landesamt vorliegende aktuelle Ein-
wohnerzahl.

Die kreisfreien Stadte und Landkreise melden ihrem Spitzenverband (Hessischer Stad-
tetag bzw. Hessischer Landkreistag) bis spatestens 15. Dezember eines jeden Jahres
die fur das Folgejahr vorgesehenen kommunalen Férdermittel. Férderungen, die nicht
oder nach dem 15. Dezember eines jeden Jahres gemeldet werden, kénnen ggf. nur
noch im Rahmen der Stufe zwei der Budgetverteilung nach Abs. 3 Buchst. c) dieser Ver-
einbarung Berlcksichtigung finden.

Bis spatestens 15. Januar des laufenden Jahres erfolgt von den Kommunalen Spitzen-
verbanden die Bekanntgabe der ermittelten Férderbudgets an die kreisfreien Stadte und
Landkreise.

Wird das den kreisfreien Stadten und Landkreisen zur Verfigung stehende Gesamt-
budget nicht ausgeschoépft, kénnen die nach Abs. 2 gemeldeten Férdermittel uneinge-
schrankt bewilligt werden.

Im Falle einer ermittelten Uberschreitung des Gesamtbudgets erfolgt die Vergabe der
Fordermittel nach folgendem Verfahren:

a) Kreisfreie Stadte und Landkreise, deren vorgesehene Férderungen innerhalb des
nach Abs. 1 ermittelten Budgets bleiben, kénnen diese uneingeschrankt bewilligen.
Diese Bewilligung erfolgt bis zum 31. Juli des laufenden Jahres.
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b) Kreisfreie Stadte und Landkreise, deren vorgesehene Férderungen das nach Abs. 1
ermittelte Budget Uberschreiten, kénnen Férdermittel zunachst nur im Rahmen der
nach Abs. 1 ermittelten und von den Kommunalen Spitzenverbanden nach Abs. 2
mitgeteilten Hohe bewilligen. Die Bewilligung erfolgt bis zum 31. Juli des laufenden

Jahres.

c) Zur Bewilligung weiterer Férdermittel im Rahmen des verbliebenen Gesamtbudgets
melden die kreisfreien Stadte und Landkreise ihrem Spitzenverband bis spatestens
31. Juli des laufenden Jahres die noch zur Bewilligung anstehenden weiteren vor-
gesehenen Férdermittel.

Bis spétestens 15. August des laufenden Jahres erfolgt von den Kommunalen Spitzen-
verbanden die Bekanntgabe der ermittelten Férderbudgets aus der Stufe 2 der Budget-
verteilung an die kreisfreien Stadte und Landkreise, die weitere Fordermittel gemeldet

haben.

(4) Die zustandigen Landesverbdnde der Pflegekassen informieren die Kommunalen Spit-
zenverbande Uber den Stand der bewilligten Férdermittel jeweils zum Stichtag 31. Juli
und 31. Dezember eines Jahres.

(5) Zwischen den Partnern dieser Vereinbarung findet bei Bedarf einmal jahrlich bis zum
Ende des ersten Halbjahres auf Einladung des flr Soziales zusténdigen Ministeriums ein
Abstimmungsgesprach statt.

§3
Antrag auf Férderung des Auf- und Ausbaus von anerkannten Angeboten
zur Unterstiitzung im Alltag im Sinne des § 45a SGB Xl

(1) Antrége zur Férderung des Auf- und Ausbaus von anerkannten Angeboten zur Unterstit-
zung im Alltag nach § 45¢c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XI| umfassen nach § 45c Abs. 3 die
Finanzierung
1. der Aufwandsentschéadigungen fur die ehrenamtlich tatigen Helfenden und
2. der notwendigen Personal- und Sachkosten, die mit der Koordination und Organisation

der Hilfen und der fachlichen Anleitung und Schulung der Helfenden durch Fachkréfte
verbunden sind
im Rahmen einer Projektférderung.

(2) Antragen zur Foérderung des Auf- und Ausbaus von anerkannten Angeboten zur Unterstt-
zung im Alltag ist insbesondere ein Konzept beizufligen, dass die Vorgaben aus den Emp-
fehlungen des GKV-Spitzenverbandes in der jeweils glltigen Fassung beinhaltet.

(3) Die Antrage sind durch den Trager des Angebotes grundsatzlich bis zum 30. November
des Vorjahres an die kreisfreie Stadt oder den Landkreis zu richten, in denen sich das
Angebot zur Unterstitzung im Alltag befindet.

(4) Fur die Antragstellung ist das landeseinheitliche Antragsformular (Anlage 1) zu verwen-
den. Die kreisfreie Stadt oder der Landkreis priift den Antrag und entscheidet zeitnah, ob

er forderfahig ist.

(5) Forderfahig sind nur Vorhaben, die nicht nach den §§ 4 bis 6 geférdert werden.
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§4
Antrag auf Férderung des Auf- und Ausbaus und auf Unterstiitzung von Gruppen eh-
renamtlich titiger sowie sonstiger zum biirgerschaftlichen Engagement bereiter Per-
sonen und entsprechender ehrenamtlicher Strukturen nach § 45c Abs. 1 Nr. 2 SGB XI
in Verbindung mit § 45¢c Abs. 4 SGB Xl

(1) Férderfahig sind:

1. Initiativen des Ehrenamtes mit dem Ziel des Auf- und Ausbaus und der Unterstltzung
von Gruppen ehrenamtlich Tatiger sowie sonstiger zum burgerschaftlichen Engage-
ment bereiter Personen,

2. |Initiativen des Ehrenamtes mit dem Ziel des Auf- und Ausbaus und der Unterstiitzung
von Gruppen ehrenamtlich Tatiger sowie sonstiger zum birgerschaftlichen Engage-
ment bereiter Personen mit Uberregionaler oder beispielhafter Struktur,

3. Qualifizierungsmaflnahmen fur Gruppen ehrenamtlich tatiger sowie sonstiger zum bar-
gerschaftlichen Engagement bereiter Personen mit dem Ziel der Qualitatssicherung.

(2) Antrage zur Finanzierung nach
a) Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 umfassen:
aa) die Kosten, die aus der Koordination und Organisation der Hilfen entstehen,
bb)  Aufwandsentschadigungen fir die eingesetzten ehrenamtlich tatigen Personen
(z.B. Telefon- und Fahrtkosten),
cc)  Aufwendungen fur Versicherungsschutz fiir die ehrenamtlich tatigen Personen,
der Uber den bestehenden durch das Land gewéhrleisteten Schutz hinausgeht.
b) Abs. 1 Nr. 3 umfassen die Kosten fir Schulungen und Fortbildungen (Kosten je Unter-
richtsstunde).

(3) Die Férderung setzt voraus, dass Haushaltsmittel im kommunalen Haushalt bzw. Landes-
haushalt zur Verflgung stehen. Eine Doppelfinanzierung ist ausgeschlossen. Zuséatzlich
missen zur Férderung nach Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 folgende Voraussetzungen vorliegen:

a) die Angebote miissen sich die Unterstitzung, allgemeine Betreuung und Ent-
lastung von Pflegebedirftigen und deren Angehdérigen sowie vergleichbar na-
hestehenden Pflegepersonen zum Ziel gesetzt haben,

b) die ehrenamtlich tatigen Personen missen eine der Aufgabe entsprechende
Qualifizierung durch Fachkréafte erhalten,

c) es muss eine kontinuierliche fachliche Begleitung gewahrleistet sein,
d) eine Koordinierung und Organisation der Hilfsangebote muss sichergestellt
sein.

Zur Forderung nach Abs. 1 Nr. 2 muss das Konzept zusatzlich dazu geeignet sein, Uber-
regionale Strukturen und/oder beispielhafte Strukturen zu schaffen.

(4) Antrage auf Férderung nach

a) Abs. 1 Nr. 1 sind durch den Trager des Angebotes mittels des landesweit einheitlichen
Formulars (Anlage 2) bis zum 30. November des Vorjahres bei der kreisfreien Stadt
oder dem Landkreis zu einzureichen, in denen sich die Initiative befindet.

b) Sofern eine Landesférderung nach Abs. 1 Nr. 2 beantragt wird, ist der Antrag mittels
des landesweit einheitlichen Formulars (Anlage 3) beim Regierungsprasidium Giel3en
einzureichen.

c) Abs. 1 Nr. 3 sind durch den Trager des Angebotes formlos bis zum 30. November des
Vorjahres entweder direkt beim Regierungsprasidium Gief3en oder bei den lokalen An-
laufstellen (Freiwilligenagenturen in freier und kommunaler Tragerschaft u. a.) oder
Gebietskérperschaften zu stellen, die diese Antrdge zur weiteren Bearbeitung beim
Regierungsprasidium Gieflen einreichen.

(5) Die antragstellende Gruppe bzw. Person hat bei Antragstellung schriftlich zu erklaren, fur
den Antragsgegenstand nicht bereits von anderer Seite Férdermittel erhalten zu haben
bzw. die Hohe zugesagter Fordermittel zu benennen. Die Gruppe bzw. Person hat sich
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auBerdem zu verpflichten, offen zu legen, ob sie an anderer Stelle einen Antrag auf For-
derung des Antragsgegenstands gestellt hat und das Land auch nach Antragstellung un-
verziiglich zu informieren, wenn und in welchem Umfang eine Férderung von anderer Seite

verbindlich zugesagt wird.

(6) Neben der schriftlichen Erklarung nach Abs. 5 ist den Antragsunterlagen ein Kosten- und
Finanzierungsplan (z. B. Stundensatz fiir Referenten, Nachweis fir Raummiete nebst

Preisliste) beizufiigen.

§5

Antrag auf Landesférderung von Modellvorhaben

(1) Antrage auf Férderung von Modellvorhaben nach § 45¢ Abs. 1 Nr. 3 SGB Xl in Verbindung
mit § 45¢ Abs. 5 SGB Xl sind durch den Trager des Modellvorhabens mittels des landes-
einheitlichen Formulars (Anlage 4) grundsatzlich an das jeweils fir Soziales zustandige
Ministerium zu richten. Mit dem Antrag ist eine Stellungnahme der kreisfreien Stadt oder
des Landkreises, in dem das Modellvorhaben verortet ist, einzureichen. Bei einem hessen-
weiten Modellvorhaben erfolgt diese Stellungnahme durch die Kommunalen Spitzenver-
bénde, Hessischer Stadtetag und Hessischer Landkreistag.

(2) Das jeweils fir Soziales zustandige Ministerium pruft den Antrag auf der Grundlage des
Haushaltsplanes und entscheidet zeitnah, ob das Modellvorhaben férderfahig ist und ob
und in welcher Héhe Mittel aus dem Landeshaushalt bewilligt werden kénnen.

(3) Die Férderung ist begrenzt auf langstens funf Jahre.

§6

Antrag auf Férderung von Selbsthilfe

(1) Die kreisfreien Stadte und Landkreise kénnen auf Antrag Selbsthilfegruppen nach § 45d
SGB XI fordern, soweit folgende Voraussetzungen vorliegen:
1. es stehen Haushaltsmittel im kommunalen Haushalt zur Verfligung,
2. eine Doppelfinanzierung ist ausgeschlossen,
Der Antrag ist mittels des landesweit einheitlichen Formulars (Anlage 5) bis zum 30. No-
vember des Vorjahres bei der zustandigen kreisfreien Stadt oder dem zustandigen Land-
kreis zu stellen, in der die Selbsthilfegruppe verortet ist.

(2) Die kreisfreien Stadte und Landkreise kdnnen auf Antrag Selbsthilfekontaktstellen nach
§ 45d SGB Xl férdern, soweit folgende Voraussetzungen vorliegen:
1. es stehen Haushaltsmittel im kommunalen Haushalt zur Verfigung,
2. eine Doppelfinanzierung ist ausgeschlossen,
Der Antrag ist mittels des landesweit einheitlichen Formulars (Anlage 6) bis zum 30. No-
vember des Vorjahres bei der zusténdigen kreisfreien Stadt oder dem zustandigen Land-
kreis zu stellen, in der die Selbsthilfekontaktstelle ihren Sitz hat.

(3) Das Land kann auf Antrag Selbsthilfeorganisationen nach § 45d SGB Xl férdern, sofern
folgende Voraussetzungen vorliegen:
1. es stehen Haushaltsmittel im Landeshaushalt zur Verfligung,
2. eine Doppelfinanzierung ist ausgeschlossen.
Der Antrag ist mittels des landesweit einheitlichen Formulars (Anlage 7) bis zum 30. No-
vember des Vorjahres beim Regierungsprasidium Giel2en zu stellen.

(4) Férderfahig sind die origindren, auf die Selbsthilfearbeit im Sinne von § 45d SGB Xl ent-
fallenden Aufwendungen (z. B. Aufwendungen fir Raummiete, Bliroausstattung, Medien,
Schulungen, Personal- und sonstige Sachkosten).
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(5) Die antragstellende Selbsthilfegruppe, Selbsthilfekontaktstelle bzw. Selbsthilfeorganisa-
tion hat bei Antragstellung schriftlich zu erklaren, fur den Antragsgegenstand nicht bereits
von anderer Seite Férdermittel erhalten zu haben bzw. die Héhe zugesagter Férdermittel
zu benennen. Die Selbsthilfegruppe, Selbsthilfekontakistelle bzw. Selbsthilfeorganisation
hat sich auRerdem zu verpflichten, offen zu legen, ob sie an anderer Stelle einen Antrag
auf Férderung des Antragsgegenstands gestellt hat und die kreisfreie Stadt, den Landkreis
oder das Land auch nach Antragstellung unverziglich zu informieren, wenn und in wel-
chem Umfang eine Férderung von anderer Seite verbindlich zugesagt wird.

(6) Neben der schriftlichen Erklarung nach Abs. 5 ist den Antragsunterlagen ein Finanzie-
rungsplan (z. B. Stundensatz fir Referenten, Nachweis fir Raummiete nebst Preisliste)
beizufiigen.

(7) Grundungszuschisse nach § 45d Satze 3 und 4 SGB Xl sind unmittelbar beim Spitzen-
verband Bund der Pflegekassen zu beantragen. Einer Mitfinanzierung von Land und Kom-
munen bedarf es nicht.

§7
Beteiligung der Landesverbande der Pflegekassen und des Verbandes der privaten
Krankenversicherung e. V. / Herstellung des Einvernehmens

(1) Hat sich die zustandige kreisfreie Stadt, der zustandige Landkreis oder das Land fir die
Forderung nach den §§ 3 bis 6 dieser Rahmenvereinbarung entschieden, wird eine digitale
Kopie der Antragsunterlagen nebst der Erklarung, dass eine Férderung stattfindet und in
welcher Hohe und aus welchem Grunde diese erfolgen soll, an die federfuhrenden Lan-
desverbande der Pflegekassen und den Verband der privaten Krankenversicherung e. V.
Ubersandt.

(2) Die Landesverbande der Pflegekassen und der Verband der privaten Krankenversicherung
e. V. entscheiden innerhalb von sechs Wochen nach Eingang der Unterlagen dartber, ob
sie der Forderung zustimmen und erteilen ggf. der zustandigen Stelle das Einvernehmen.

§8

Bescheiderteilung

(1) Ist das Einvernehmen hergestellt, erteilt die zustandige Stelle nach den §§ 3 bis 6 dieser
Rahmenvereinbarung dem Antragsteller einen Bescheid Uber die Férderung. Die Landes-
verbande der Pflegekassen und der Verband der privaten Krankenversicherung e. V. er-
halten eine digitale Kopie des Férderbescheides.

(2) Bei einer Landesférderung nach den §§ 4, 5 und 6 Abs. 3 erhalten die zustandige kreisfreie
Stadt bzw. der zustandige Landkreis und der Kommunale Spitzenverband jeweils eine di-
gitale Kopie des Forderbescheides zur Kenntnisnahme.

(3) In dem Bescheid zur Vergabe der Mittel sind mindestens der Zweck, die Héhe und der
Zeitraum der Forderung sowie die Finanzierungsart festzulegen und Regelungen zur Vor-
lage von Verwendungsnachweisen durch den Antragsteller gegeniber der kreisfreien
Stadt oder dem Landkreis bzw. dem Land Hessen zu treffen. Im Ubrigen gelten die ver-
waltungsrechtlichen Verfahrensbestimmungen, kommunal-- und haushaltsrechtlichen
Bestimmungen.

(4) Die Bewilligung erfolgt in der Regel bezogen auf ein Kalenderjahr.
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§9

Auszahlung

(1) Die zustandige Stelle nach den §§ 3 bis 6 dieser Vereinbarung fordert unter Vorlage des
gemaR § 7 hergestellten Einvernehmens beim Bundesamt fur Soziale Sicherung die an-
teilige Fordersumme des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen an. Diese ist an den
Trager des geférderten Angebots bzw. Modellvorhabens gemaR dem in Abs. 2 beschrie-
benen Verfahren auszuzahlen.

(2) Das Verfahren der Auszahlung der Mittel der sozialen und privaten Pflegeversicherung
durch das Bundesamt fir Soziale Sicherung richtet sich nach der Vereinbarung nach § 45¢
Abs. 8 SGB X|. Danach ist das Bundesamt fir Soziale Sicherung im Rahmen der Anforde-
rung Gber das im Einzelfall zu férdernde Vorhaben, die Héhe der vom Land bzw. der Kom-
mune fir dieses Vorhaben verbindlich zugesagten Fordermittel, die Héhe der aus dem
Ausgleichsfonds fur das Vorhaben beantragten Férdermittel, den Empféanger, an den die
Mittel zu leisten sind, sowie das SEPA-Konto, auf das die beantragten Férdermittel zu
Uberweisen sind, zu unterrichten.

(3) Parallel zu diesem Verfahren tragen die zusténdigen Stellen nach den §§ 3 bis 6 dieser
Rahmenvereinbarung dafiir Sorge, dass die anteilige kommunale Férderung bzw. Landes-
forderung entsprechend den haushaltsmaRigen Vorgaben ebenfalls zur Auszahlung
kommt. Das fir Soziales zustandige Ministerium des Landes behalt sich vor, die Abwick-
lung und Auszahlung der Férdermittel an eine andere Stelle zu delegieren.

§10
Verwendungsnachweis

(1) Der Tréager des geférderten Angebots bzw. Modellvorhabens hat innerhalb der im Bescheid
gesetzten Frist nach Abschluss des im Bescheid genannten Forderzeitraums die Verwen-
dung der Férdermittel mit Verwendungsnachweis entsprechend den Vorgaben der Anlage
zur Hessischen Landeshaushaltsordnung in der jeweils gultigen Fassung nachzuweisen.
Der Nachweis erfolgt gegentber der im Foérderungsbescheid genannten Stelle. Diese ist
auch fur die Prufung des Verwendungsnachweises Uber die insgesamt bewilligten Mittel
zustandig.

(2) Nicht verbrauchte oder zweckwidrig verwendete Mittel bzw. Rickforderungen aus der Ver-
wendungsnachweispriifung sind vom Trager des geférderten Angebots anteilig an die zu-
standige Stelle nach den §§ 3 bis 6 dieser Rahmenvereinbarung und das Bundesamt fur
Soziale Sicherung zurtickzuzahlen.

§ 11
Schlussbestimmungen

(1) Die Rahmenvereinbarung tritt zum 1. Oktober 2023 in Kraft. Sie gilt auf unbestimmte Zeit.
Sie ersetzt die Rahmenvereinbarung vom 30. November 2018.

(2) Soliten einzelne Bestimmungen dieser Rahmenvereinbarung unwirksam oder undurch-
fuhrbar sein oder nach Vereinbarungsschluss unwirksam oder undurchfiihrbar werden,
bleibt davon die Wirksamkeit der Rahmenvereinbarung im Ubrigen unberiihrt. An die Stelle
der unwirksamen oder undurchfithrbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durch-
fuhrbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nichsten kommen, die die
Vereinbarungspartner mit der unwirksamen bzw. undurchfilhrbaren Bestimmung verfolgt
haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend fiir den Fall, dass sich die
Rahmenvereinbarung als liickenhaft erweist.
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(3) Die Vereinbarungspartner sind sich einig, dass einzelne Anderungen auch ohne Kindigung
dieser Rahmenvereinbarung schriftlich vereinbart werden kénnen.

(4) Die Rahmenvereinbarung kann von allen Vereinbarungspartnern mit einer Frist von sechs
Monaten zum Ende eines jeden Jahres gekindigt werden. Bereits bewilligte Férderungen
bleiben dann bis zum Ende des Bewilligungszeitraums von der Kiindigung unbertihrt.

Wiesbaden / Frankfurt am Main / Kassel, 30. September 2023

AOK —Die Gesundheitskasse in Hessen

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek),
Die Leiterin der Landesvertretung Hessen

BKK Landesverband Sud

IKK classic,
Landesdirektion Hessen

Sozialversicherung fur Landwirtschaft, Forsten / R :
g Snler

und Gartenbau d

V.
KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Frankfurt ; /éé{// .
. ¥PRV

crhandder Privaten

\l
PKV ;/j’-/ é (,LM hm rsicherund

her Stad i TETAG

Hessischer Stadteta ‘ - TAG

g STADTETAG

Frankf] trafle 2 - 65189 Wisshadan

K\t'* \L Hsss;soHEa ARDKREISTAG
FR

D O

= HASSE 2
\) - 89 WIESBADEN
T

‘ FON (06 11) 170 80
Land Hessen, vertreten durch
das Hessische Ministerium fir Soziales und Integration

Hessischer Landkreistag




	Rahmenvereinbarung
	über die Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag, eh-renamtlichen Strukturen und der Selbsthilfe sowie von Modellvor-haben zur Erprobung neuer Versorgungskonzepte und Versor-gungsstrukturen nach § 45c Abs. 7 SGB XI i. V. m. § 45d SGB XI imSinne der §§ 45a if. SGB XI im Land Hessen
	1
	Ziel und Grundlagen der Vereinbarung
	§2Aufteilung der Mittel
	§3Antrag auf Förderung des Auf- und Ausbaus von anerkannten Angebotenzur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a SGB XI
	§4Antrag auf Förderung des Auf- und Ausbaus und auf Unterstützung von Gruppen eh-renamtlich tätiger sowie sonstiger zum bürgerschaftlichen Engagement bereiter Per-sonen und entsprechender ehrenamtlicher Strukturen nach § 45c Abs. 1 Nr. 2 SGB XIin Verbindung mit § 45c Abs. 4 SGB XI
	§5Antrag auf Landesförderung von Modellvorhaben
	§6Antrag auf Förderung von Selbsthilfe
	§7Beteiligung der Landesverbände der Pflegekassen und des Verbandes der privatenKrankenversicherung e. V. / Herstellung des Einvernehmens
	§8Bescheiderteilung
	§9Auszahlung
	§10Verwendungsnachweis
	§11Schlussbestimmungen






Barrierefreiheitsbericht





		Dateiname: 

		Fassung 01.10.2023 Rahmenvereinbarung §§ 45cd SGB XI_BF.pdf









		Bericht erstellt von: 

		Nina Täubl, nina.taeubl@rpgi.hessen.de



		Firma: 

		







 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]



Zusammenfassung



Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.





		Manuelle Prüfung erforderlich: 2



		Manuell bestanden: 0



		Manuell nicht bestanden: 0



		Übersprungen: 6



		Bestanden: 24



		Fehlgeschlagen: 0







Detaillierter Bericht





		Dokument





		Regelname		Status		Beschreibung



		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.



		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei



		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)



		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet



		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt



		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar



		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden



		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast



		Seiteninhalt





		Regelname		Status		Beschreibung



		Inhalt mit Tags		Übersprungen		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags



		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags



		Tab-Reihenfolge		Übersprungen		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent



		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden



		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags



		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern



		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts



		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten



		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht



		Formulare





		Regelname		Status		Beschreibung



		Formularfelder mit Tags		Übersprungen		Alle Formularfelder verfügen über Tags



		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf



		Alternativtext





		Regelname		Status		Beschreibung



		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext



		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird



		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein



		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken



		Alternativtext für andere Elemente		Übersprungen		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern



		Tabellen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein



		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein



		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen



		Regelmäßigkeit		Übersprungen		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen



		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben



		Listen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein



		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein



		Überschriften





		Regelname		Status		Beschreibung



		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung










Zurück zum Anfang



